
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/11/23 2Ob134/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1978

Norm

Teilungsabk der Haftpflicht- und Kaskoversicherer allg

VersVG §156

Rechtssatz

Zur Frage der Anwendbarkeit des zwischen Kaskoversicherer und Haftp ichtversicherer des Halters bestehen

Teilungsabkommen auf das Rechtsverhältnis Kaskoversicherer-haftp ichtversicherter Halter. (Rechtserwerb des

Versicherungsnehmer des Haftp ichtversicherers in der "Einleitung" verneint -, in der "Kollisionsklausel" - § 2 Abs 3 -

jedoch vorgesehen, in den Fällen des § 156 Abs 3 VersVG nach der "Spitzenklausel" - § 4 Abs 2 - aber gegenstandslos).
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